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Aktuelle Praxis im Haftpflichtrecht 

Christian Haag 
Rechtsanwalt und Notar, 
Fachanwalt SAV Haftpflicht- und 
Versicherungsrecht, Luzern 

Ein Überblick über 
die wichtigsten 
Entwicklungen im 
Haftpflichtrecht 
während der letzten 
zwölf Monate. 

1. Haftung 

1.1 SVG 
1.1.1 Grobfahrlässig trotz 
eingehaltenem Tempolimit 
In 4A_239/2015 vom 6. Okto-
ber 2015 ging es um einen Mo-
torradlenker, der einen Fussgän-
ger auf einem Zebrastreifen 
angefahren hatte. Der Lenker war 
innerorts 40 km/h gefahren, ob-
wohl er von der Sonne geblendet 
wurde. Trotz der eingehaltenen 
Höchstgeschwindigkeit beurteil-
te das Bundesgericht das Verhal-
ten als grobfahrlässig (E. 2.4). Es 
erlaubte der Haftpflichtversiche-
rung den Regress auf den Motor-
radlenker im Umfang von 20 Pro-
zent der Versicherungsleistungen. 
Das Tempo müsse stets den kon-
kreten Strassen- und Sichtverhält-
nissen angepasst sein (E. 2.2). 

1.1.2 Entlastungsbeweis bei 
Kollision zwischen Haltern, 
Kürzung Schadenersatz bei 
ungewöhnlicher Unfallfolge 
In 4A_640/2015 vom 13. April 
2016 beurteilte das Bundesgericht 
eine Kollision. Der Schädiger war 
1996 nachts im Regen ohne Licht 
vortrittsberechtigt seitwärts in das 
Auto der Geschädigten gefahren. 
Diese erlitt ein HWS-Distorsions-
trauma. Nach dem Unfall entwi-
ckelte sich ein psychisches Be-
schwerdebild. Ab 2000 lagen laut 
Medas-Gutachten primär eine 
psychiatrische (dissoziative) und 
neuropsychologische Störung vor, 
die sich in der Folge chronifizier-
te (Sachverhalt A.b). Das Han-
delsgericht Zürich verneinte die 
natürliche Kausalität in somati-
scher Hinsicht, bejahte aber die 
natürliche und adäquate Un-
fallkausalität für das chronische, 

primär psychische Beschwerdebild 
und die resultierende Einschrän-
kung im Haushalt. Es handle sich 
um aussergewöhnliche Unfallfol-
gen. Dies rechtfertige i.S. von 
Art. 43 Abs. 1 OR eine Kürzung 
der Ersatzpflicht um einen Drit-
tel (Sachverhalt B.b). 

Die Versicherung wehrte sich 
gegen die Haftung ihres Halters, 
weil die Geschädigte ein Mitver-
schulden treffe. Diesen Einwand 
wies das Bundesgericht ab: Bei ein-
seitigem erheblichem Verschulden 
hafte der Halter grundsätzlich voll. 
Jedem Halter obliege bei der Haf-
tungsverteilung unter Haltern 
(Art. 61 Abs. 1 SVG) der Beweis 
für das Verschulden sowie die be-
sondere Betriebsgefahr des Fahr-
zeugs des jeweils anderen Halters, 
welcher Beweis hier nicht gelinge 
(E. 2.1 und 2.3). Nichts an der 
Bejahung der Kausalität ändere, 
wenn das medizinische Gerichts-
gutachten die Chronifizierung 
bzw. Zunahme der psychischen 
Störung auf medizinisch-wissen-
schaftlicher Basis nicht zuverläs-
sig mit dem am Unfall erlebten 
Schreck erklären könne (E. 3). 

Bemerkung: Es gereichte der 
Geschädigten nicht zum Nach-
teil, dass sich nach einem nur 
anfänglich vordergründigen 
HWS-Distorsionstrauma eine 
psychische Störung entwickelte. 
Im Gegenzug sorgte das Handels-
gericht für einen gewissen Aus-
gleich, indem es den Schadener-
satz wegen aussergewöhnlicher 
Unfallfolge einen Drittel kürzte. 

1.2 Werkeigentümerhaftung 
für rutschige Strasse 
Im Fall 4A_479/2015 vom 2. Fe-
bruar 2016 beurteilte das Bundes-
gericht den Sturz einer Motorrad- 

fahrerin, die bei Regen auf der 
Autobahn in einer Kurve bei einer 
Baustelle verunfallt war und ge-
gen die Strasseneigentümerin ge-
klagt hatte. Die Verunfallte hatte 
geltend gemacht, die Baustelle sei 
zwar mit dem Signal «Baustelle» 
gekennzeichnet gewesen. Gefehlt 
habe aber das Signal «Schleuder-
gefahr». Die Fahrbahn sei im Be-
reich der Unfallstelle aufgrund 
eines wie 01 aussehenden Films 
sehr rutschig gewesen (E. 3). 

Gemäss Bundesgericht darf ein 
Verkehrsteilnehmer von einer gu-
ten und sicheren Strasse ausgehen. 
Ein Hindernis, das bei zumutba-
rer Aufmerksamkeit nicht recht-
zeitig erkannt werden kann und 
mit dem nicht gerechnet werden 
muss, muss hinreichend signali-
siert werden. Das Fehlen einer Si-
gnalisation von Gefahren könne 
daher einen Werkmangel darstel-
len (E. 6.1). Weil vorliegend die 
Strasse nicht die nötige Griffigkeit 
hatte, welche ein Motorradfahrer 
bei Regen im Baustellenbereich 
erwarten durfte, beurteilte das 
Bundesgericht das fehlende Signal 
«Schleudergefahr» als Werkman-
gel (E. 6.2). 

Bemerkung: Das Urteil enthält 
eine gute Zusammenfassung zur 
Haftung für Werkmängel bei öf-
fentlichen Strassen (E. 6.1). 

1.3 Arzthaftpflicht 
1.3.1 Dokumentationspflicht 
für medizinisch Notwendiges 
Im Entscheid 4A_13712015 vom 
19. August 2015 beurteilte das 
Bundesgericht die Haftung eines 
Gynäkologen. Streitig war, ob der 
Gynäkologe während und nach 
der Geburt einen Sphinkterriss 
(Riss des Schliessmuskels im 
Anus) und dadurch eine Stuhlin- 
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